
Herr Knülle fragte nach, ob im Hinblick auf die Auswahl eines solchen Unternehmens
geklärt worden sei, welche Voraussetzungen üblicherweise in eine solche
Ausschreibung genommen würden. Es solle dargestellt werden, was im Hinblick auf
Flüchtlingsunterbringung vorgesehen sei. Es solle nicht nur ein Kriterium seien, dass
eine Unternehmen bereits für einen längeren Zeitraum in einem Flüchtlingsheim Dienst
verrichtet habe, qualitativ aber vielleicht nicht geeignet sei.

Herr Doğan antwortete, dass es tatsächlich auf diesem Markt ‚schwarze Schafe‘ gäbe
und man daher die Ausschreibungsunterlagen und das Vorgehen anderer Kommunen
beobachte. Man wirke daher darauf hin, dass entsprechend gute und verlässliche
Unternehmen gesucht würden.


